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Herrn 
Vorsitzenden 
des Finanzausschusses 
des Schleswig-Holsteinischen Landtages 
Thomas Rother, MdL 
Landeshaus 
24105 Kiel 
 
nachrichtlich: 
 
Landesrechnungshof 
Schleswig-Holstein 
Hopfenstraße 30 
24103 Kiel 
 
 

Kiel, 30. Juli 2013 
 

Programm „Betriebskostenoffensive vorsorgende Finanzpolitik (PROFI)“ 
Sitzung des Finanzausschusses am 16. Mai 2013, Umdruck 18/1127 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
 
ich komme zurück auf die Sitzung des Finanzausschusses am 16. Mai 2013 und die Bera-
tungen zu TOP 6. 
 
Entsprechend der Zusage in der Sitzung sowie unter Bezugnahme auf den mit Umdruck 
18/1120 vom Abgeordneten Tobias Koch gestellten Berichtsantrag und der Vorlage des 
Finanzministeriums, Umdruck 18/1127, möchte ich Sie hiermit über den weiteren Umset-
zungsstand des Programms „Betriebskostenoffensive vorsorgende Finanzpolitik (PROFI)“ 
informieren. 
 
Wie in der Niederschrift der 38. Sitzung am 16. Mai 2013 festgehalten, möchte ich mit nä-
heren Informationen zu den Wirtschaftlichkeitsaspekten und finanzpolitischen Zielsetzun-
gen die Grundlage für weitere Beratungen bereitstellen. 
 
Das Programm PROFI besteht aus 2 Programmteilen: 
1. PROFI A (bzw. PROFI 35): Sondervermögen „Energetische Sanierung“ 
2. PROFI B (bzw. PROFI 15): Förderung investiver Maßnahmen zur Unterstützung des 

Konsolidierungsprozesses. 
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Diese Programmteile werden unabhängig voneinander und mit unterschiedlichen Zielset-
zungen vorsorgender Finanzpolitik abgewickelt. 
 
 
PROFI A (PROFI 35) 

 

Wie in Umdruck 18/1127 dargelegt, sind für das unter den Bezeichnungen PROFI A bzw. 

PROFI 35 erörterte Sondervermögen „Energetische Sanierung“ bisher fünf verschiedene 

Projektgruppen vorgesehen. Die unter den Punkten 1, 3 und 4 in der Finanzausschuss-

vorlage dargestellten Maßnahmen sind vorwiegend sehr kleinteilige Vorhaben der tech-

nischen Gebäudeausrüstung mit einer hohen Anzahl von Einzelmaßnahmen. Unter Punkt 

2 summieren sich 5 Große Baumaßnahmen. Unter Punkt 5 sind bisher nicht belegte Mittel 

abgebildet, die weiteren Maßnahmen aus den Ressortmeldungen vorbehalten bleiben. 

Diese Maßnahmen werden zurzeit noch auf Programmkompatibilität geprüft. 

 

Die doppelte Zielsetzung des Programms kombiniert signifikante Beiträge zu Energieein-

sparungen mit dem Ziel von Entlastungen des Haushalts im Konsolidierungskorridor bis 

2020 und darüber hinaus. Bei der Bewertung der Gesamteffekte des Programms müssen 

über die direkten Effekte auf Energiekosten und Haushalt hinaus auch zusätzliche positive 

Effekte wie CO2-Einsparungen, Vorbildfunktion der öffentlichen Einrichtungen und Impulse 

für technische Innovationen etc. betrachtet werden. 

 

Vor diesem Hintergrund erfolgte die konkrete Auswahl der Maßnahmen dabei zunächst un-

ter zwei Aspekten vorsorgender Finanzpolitik: 

 

1. Zum einen wurden solche Maßnahmen ausgewählt, deren Energieeinsparpotentiale 

so hoch sind, dass sie direkte Entlastungen im Haushalt bewirken. Dies sind ins-

besondere die dargestellten Maßnahmen der technischen Gebäudeausrüstung, die 

je nach technischer Maßnahme und Standort schon bei gleich bleibenden Energie-

preisen Einsparungen zwischen 2% und 12% pro Jahr erzielen und entsprechend 

kurze Amortisationszeiten erwarten lassen. Bei steigenden Energiepreisen werden 

die Einsparungen entsprechend höher sein. Für die Auswahl der Maßnahmen wird 

eine jährliche potentielle Mindesteinsparung von 4% - also oberhalb der aktuellen 

durchschnittlichen Finanzierungskosten des Landes in Höhe von ca. 2,5% - unter 

Annahme einer Energiepreissteigerung von 4% Wärmemix und 6,4% Strom ange-

setzt. 

  

2. Zum anderen werden auch solche Maßnahmen ausgewählt, die z.B. im Rahmen 

notwendiger Bauerhaltung und Sanierung in jedem Fall in den nächsten Jahren um-

zusetzen wären und maßgeblich zur Energieeinsparung beitragen können. Durch 

das Vorziehen von notwendigen Maßnahmen werden zukünftige Haushalte 

insbesondere im Konsolidierungskorridor bis 2020 einmalig entlastet und 

gleichzeitig bereits jetzt Kosten durch energetische Sanierung dauerhaft ge-

spart. Zu dieser Maßnahmengruppe zählen insbesondere die baulichen Sanie-

rungsmaßnahmen unter Punkt 2 und Maßnahmen der technischen Gebäudesanie-

rung, die aufgrund höherer gesetzlicher Anforderungen in den nächsten Jahren um-
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gesetzt werden müssen (z.B. der Austausch von Heizkesseln gemäß Bundesimmis-

sionsschutzgesetz). 

 

Maßnahmen technischer Gebäudeausrüstung (Projektgruppen 1, 3 und 4) 

Die Maßnahmen in den Punkten 1, 3 und 4 sind vorwiegend sehr kleinteilige Vorhaben mit 

einer hohen Anzahl an Einzeleingriffen. Nach bisherigen Aufstellungen sind über 900 Ein-

zelmaßnahmen identifiziert worden, insbesondere in den Bereichen: 
 
Heizung/Lüftung/Gebäudeleittechnik (GLT): 

- Hydraulischer Abgleich Heizungsanlagen, 
- Einbau/Erneuerung von Thermostatventilen, 
- Erneuerung Heizungsanlage, 
- Erneuerung Raumlufttechnik (RLT)-Anlage, 
- Wärmerückgewinnung (WRG) für RLT-Anlagen, 
- Zonenregelung Heizstränge/Kühlung, 
- Erneuerung/Einbau MSR – Technik/DDC Regelungen, 
- Erneuerung/Einbau von Pumpen (Hocheffizienzpumpen), 
- Zusammenlegung/Erneuerung von Druckluftanlagen, 
- Austausch von Kältemaschinen, 
- Luftqualitätsteuerung der Lüftungsanlage, 
- Erneuerung von Küchengeräten, 
- Nachrüsten freie Kühlung, 
- Wärmedämmmaßnahmen Heizungsleitungen/Warmwasserleitungen, 
- Zählereinbau. 
 

und Elektrotechnik: 
- Beleuchtungssteuerung / Beleuchtungsoptimierung, 
- Einbau Präsenzmelder, 
- Tageslichtabhängige Lichtsteuerung 
- Energieabschaltungen bei Aufzugsanlagen, 
- Energieabschaltungen allgemein, 
- Zählereinbau, 
- Erneuerung der Transformatoren, 
- Austausch v. E-Warmwasserboilers gegen E- Durchlauferhitzer, 
- Demontage nicht mehr benötigter elektr. Warmwasserbereiter. 
 

Aufgrund der hohen Anzahl und Kleinteiligkeit der Maßnahmen wäre eine Einzelnachweis-

führung der Energieeinsparungen und Haushaltseffekte aufgrund des damit verbundenen 

Aufwandes in sich selbst unwirtschaftlich und damit kontraproduktiv. Daher wird ein alter-

nativer, pragmatischer Ansatz verfolgt: Für jeden mehrmals zur Ausführung kommenden 

Maßnahmentyp soll ein einmaliger, exemplarischer Nachweis der Wirtschaftlichkeit geführt 

werden. Die Wirtschaftlichkeitsnachweise orientieren sich dabei an folgenden Richtlinien:  
 

- VDI 2067 Wirtschaftlichkeit gebäudetechnischer Anlagen Grundlagen und Kosten-
berechnung und  

- VDI 6025 Betriebswirtschaftliche Berechnungen für Investitionsgüter und Anlagen, 
sowie die 

- DIN V 18599 „Energetische Bewertung von Gebäuden“ 
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Maßgebliche Faktoren sind in diesen Verfahren der Betrachtungszeitraum, die Kosten-
ermittlung nach Anlagenart, die Zins- bzw. Preisentwicklung und die Nutzungsdauer des 
Objektes bzw. der Objekteinheit.  
 
Zur Plausibilisierung der Einsparpotentiale dieser Maßnahmengruppe füge ich Ihnen eine 
Aufstellung von bisher bereits durchgeführten gleichartigen Maßnahmen entsprechend 
dieser Parameter an (siehe Anlage 1, Amortisationszeiten von „Energiesparmaßnahmen 
des Landes S-H 2007-2012“). In dieser Aufstellung wird deutlich, dass die Entlastungsef-
fekte für den Haushalt insbesondere von den zukünftigen Energiepreisentwicklungen be-
dingt werden. Schon bei einer erwarteten Energiepreissteigerung oberhalb von 2% Wär-
memix und 3% Strom ergeben sich Renditen oberhalb von 4% bis deutlich über 12%. Das 
Ergebnis dieser Aufstellung deckt sich mit den Erkenntnissen, die die GMSH bei anderen 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen von identischen Bauteilen gewonnen hat. 
 
Ziel dieses Ansatzes ist es, solche Maßnahmentypen zu identifizieren, die im Durchschnitt 
der Gesamtheit aller Einzelmaßnahmen des Maßnahmentyps einen besonders hohen Ziel-
erreichungsgrad im Sinne der doppelten Zielsetzung des Programms haben. Dabei ist 
auch anzumerken, dass die Einspareffekte konkreter Einzelmaßnahmen eines Maßnah-
mentyps aufgrund der spezifischen Umstände in der Gebäudesubstanz und –nutzung bzw. 
Investitionskosten etc. deutlich unterhalb oder oberhalb der Werte für den Durchschnitt lie-
gen können. 

 
Für obige Projektgruppen der Punkte 1, 3 und 4 aus der Übersicht wie in Umdruck 18/1127 
angeführt liegen inzwischen konkrete Maßnahmenlisten zur haushaltsmäßigen Anerken-
nung vor. Mit der haushaltsmäßigen Anerkennung wird die GMSH beauftragt, aus jedem 
Paket eine Liste mit exemplarischen Wirtschaftlichkeitsnachweisen identischer Einzelvor-
haben durchzuführen. 
 
Das identifizierte Investitionsvolumen beläuft sich für 

 die Projektgruppe 1 auf rd. 1,6 Mio. €, 

 Projektgruppe 3 auf 8,0 Mio. € (zzgl. 2,0 Mio. € Honorare für externe technische 
Umsetzung und 0,4 Mio. € für Organleihekosten) und 

 für Projektgruppe 4 auf 1,605 Mio. €. 
Alle Maßnahmenpakete sind in der Liquiditätsplanung entsprechend berücksichtigt. 
(Siehe Anlage 2, Liquiditätsplanung) 
 
Große Baumaßnahmen (Projektgruppe 2) 
Für die unter Punkt 2 des Umdrucks 18/1127 angeführten „Großen Baumaßnahmen“ ste-
hen die Nachweise der Energieeinspareffekte und potentiellen direkten Haushaltsentlas-
tungen unter dem Vorbehalt von technisch notwendigen Erfordernissen der zu wählenden 
Konstruktionen und Bauteile.  
 
Die fünf bisher vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen sind Vorhaben, für die bereits vor 
Aufstellung von PROFI A ein Sanierungserfordernis festgestellt war und die wesentlich zur 
energetischen Sanierung des bestehenden und zukünftig genutzten Gebäudebestandes 
beitragen. Nach Maßgabe des HBBau S.-H., Abschnitt C, Absatz 3 werden im Zuge der 
Unterhaltung der baulichen Anlagen und Grundstücke kontinuierlich, mittels Baubegehun-
gen durch die GMSH, die Instandsetzungsbedarfe in den landeseigenen Gebäuden fortge-
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schrieben. Über dieses Verfahren wird die Wirtschaftlichkeit von Einzelmaßnahmen zu 
Modernisierungs- und Instandsetzungsvorhaben, gegenüber weitreichenderen und kosten-
intensiveren Ersatzmaßnahmen, sprich Neubauten, im Vorwege durch die Geschäftsberei-
che Landesbau und Gebäudebewirtschaftung der GMSH geprüft. 
 
Alle Gebäude werden auch in Zukunft genutzt und die Sanierungskosten wären in den 
kommenden Jahren durch den Bauhaushalt zu decken gewesen. Die Auswahl entspricht 
damit dem oben formulierten Ziel, durch das Vorziehen von notwendigen Maßnahmen zu-
künftige Haushalte insbesondere im Konsolidierungskorridor bis 2020 einmalig zu entlas-
ten und gleichzeitig bereits nach Fertigstellung Kosten durch energetische Sanierung dau-
erhaft zu sparen. 
 
Im Zuge der Identifizierung von Instandsetzungserfordernissen werden über sicherheits-
relevante Anforderungen wie Standsicherheit, Brandschutz, Arbeitsschutz etc. hinaus 
grundsätzlich die Bauteile an einem Gebäude untersucht, deren ohnehin notwendige Er-
neuerung die größten Energieeinsparungen erwarten lassen und - bezogen auf den dafür 
geschätzten Mittelbedarf - die kürzeste Amortisationszeit abbilden. Sind dies bei einem 
Gebäude mehrere Maßnahmen, so werden nur diejenigen aus dem Sonderprogramm 
PROFI 35/A finanziert, für die die kürzeste Amortisationszeit berechnet wurde. 
 
Beispielhaft sei hier auf die Große Baumaßnahme „Sanierung Amtsgericht Pinneberg“ 
verwiesen: Bei diesem Vorhaben sind drei große Bauteile von der GMSH untersucht und 
bezüglich der Amortisationszeiten gegenübergestellt worden. Für die Sanierung des Da-
ches ist eine Amortisationszeit von 58 Jahren errechnet worden, für die Sanierung der 
Fassade 30 Jahre und für den Ersatz der vorhandenen Fenster mit einer Dreifach-
verglasung 20 Jahre. Für die Finanzierung sind für die Fassade und Fenster Mittel aus 
PROFI 35/A freigegeben worden. 
 
Grundsätzlich beruhen die Amortisationsberechnungen in der dem FM vorzulegenden Fin-
anzunterlage Bau auf Kostenschätzungen der GMSH. 
 
Weitere Vorhaben (Projektgruppe 5) 
Die Meldungen für weitere Vorhaben aus den Ressorts sind in einer Liste zusammen-
gefasst. Das gesamte Antragsvolumen beläuft sich auf einen Mittelbedarf von ca. 15,6 Mio. 
€, die sich auf 83 Projekte verteilen. Da diese Vorhaben von den Ressorts jedoch nicht nä-
her untersucht bzw. ausgeplant wurden, sind hier noch weitere vorlaufende Bewertungen 
notwendig, um die effizientesten Maßnahmen filtern zu können. Nach dieser Bewertung 
werden die effizientesten Projekte für die bisher noch nicht belegten ca. 7,9 Mio. € zur Um-
setzung vorgesehen (Anlage 3, Liste Ressortmeldungen) 
 
 
Erlauben Sie mir in diesem Zusammenhang noch folgende ergänzende Bemerkung: Hin-
sichtlich der Nachweisführung von Wirtschaftlichkeitsnachweisen bei (vom Gesetzgeber 
geforderten) Energiesparmaßnahmen sind bundesweit einheitliche Nachweisverfahren als 
Standard noch nicht eingeführt worden. Zur Feststellung der Wirtschaftlichkeit einer Maß-
nahme ist eine Vorfestlegung bestimmter Renditeziele unabdingbar, weil damit die Wahl 
des Methodenansatzes zur Nachweisführung bestimmt wird. So können durch gänzlich un-
terschiedliche Voraussetzungen (z.B. gesetzliche Verpflichtungen, ordnungsrechtliche 
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Rahmenbedingungen, Gewinnerzielungsabsichten etc.) die Renditeerwartungen für ein 
Vorhaben, je nach Ausgangslage oder Zielsetzung, erheblich voneinander abweichen. 
 
Dass unterschiedliche Verfahrensansätze erhebliche Ergebnisverschiebungen auslösen 
können, führte u.a. dazu, dass die EnEV 2014 in der Bundesratssitzung am 05. Juli 2013 
nicht verabschiedet wurde. Grund für die Verschiebung ist die bislang ungeklärte Wirt-
schaftlichkeit von Effizienzmaßnahmen an der Gebäudehülle und an der Gebäudetechnik, 
die durch die EnEV-Novelle spürbar verschärft werden sollen. 
 
Gleichwohl verfolgt das Finanzministerium auch für Vorhaben im Bereich der Energieein-
sparungen - selbst dann, wenn diese ausschließlich aufgrund rechtlicher  Erfordernisse 
aus Nachrüstungsverpflichtungen notwendig sind - stets den Nachweis der Wirtschaftlich-
keit. 
 
 
PROFI B (PROFI 15) 
 
In der Sitzung am 16. Mai 2013 wurde das Finanzministerium um eine Begründung zur Fi-
nanzierung von Organisationsuntersuchungen aus dem Programm PROFI B gebeten. 
Vorrangiges Ziel des Programms ist eine dauerhafte Entlastung des Budgets für Zuwei-
sungen / Zuschüsse / Investitionen, das sog. Budget II, durch die Förderung investiver 
Maßnahmen. Die geförderten Maßnahmen sollen einen direkten und substantiellen Beitrag 
zur Haushaltskonsolidierung in den kommenden Jahren leisten und nachweislich, belast-
bar und dauerhaft zu Effizienzeinsparungen bei der Leistungserbringung durch die Lan-
desverwaltung oder zur Verringerung von Zuschüssen führen (vgl. auch Drs. 18/262, Ant-
wort auf Frage 2).  
 
Das Ziel von Effizienzeinsparungen bei der Leistungserbringung durch die Landesverwal-
tung kann – außer durch investive Maßnahmen – auch durch eine Verbesserung der Auf-
bau- und Ablauforganisation erreicht werden. Eine Organisationsuntersuchung als syste-
matisch angelegte Untersuchung eines gesamten Verwaltungs- oder Themenbereichs zielt 
auf ein Konzept für eine optimale Aufgabenerfüllung. Vor diesem Hintergrund wurde ein 
auf maximal 2 Mio. € begrenzter Teil des Programms PROFI B für die Finanzierung auch 
nicht-investiver Maßnahmen vorgesehen. 
 
 
Beispielhaft illustrieren dies auch die die nachfolgend dargestellten Projekte, die in der 
Zwischenzeit zur Umsetzung beschlossen wurden, und über die ich Sie zusätzlich zu den 
mit Umdruck 18/1127 übermittelten Informationen zum Programmteil PROFI B  informieren 
möchte: 
 
Erstellung einer Organisationsanalyse für den Bereich des Finanzverwaltungsamtes des 
Landes Schleswig-Holstein durch einen externen Gutachter (FM – 250,0 T€) 
Das Finanzverwaltungsamt (FVA) soll in den Jahren 2013 bis 2020 Personalkosteneinspa-
rungen von 1.776 T€ erbringen. Hiervon sollen 326 T€ bis Ende 2015, der Restbetrag zwi-
schen 2016 und 2020 durch Nutzung der natürlichen Fluktuation (Altersabgänge) erbracht 
werden. 
Zur Realisierung der Personalkosteneinsparungen sollen die Organisationsstruktur und die 
Prozesse im Hinblick auf Effektivität und Effizienz untersucht werden. Hierdurch können 
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Einsparpotentiale ermittelt und nachfolgend gehoben werden. Zudem wird damit eine be-
lastbare und anerkannte Grundlage für die künftige Personalbemessung beim FVA ge-
schaffen. 
Aufgrund enger Anknüpfungspunkte zwischen der durch das Projekt StK KoPers zu erar-
beitenden konzeptionellen Vorbereitung einer Grundsatzentscheidung über die zukünftige 
Organisation des Personalwesens in der Landesverwaltung, die weitreichende Folge auch 
auf das FVA haben wird bzw. haben kann, sind der konkrete Untersuchungsauftrag und 
die zu untersuchenden Fragestellungen zwischen FM und StK abgestimmt worden. 
Von der Organisationsuntersuchung werden auch Erkenntnisse für das Projekt KoPers 
sowie für die geplante Weiterentwicklung des Shared Service Center FVA zu einem Lan-
desverwaltungsamt erwartet. 
 
Verwaltungsinterne Kapazitäten für die Durchführung einer entsprechenden Organisati-
onsuntersuchung stehen nicht zur Verfügung, daher ist eine externe Unternehmensbera-
tung mit der Durchführung beauftragt worden. 
Welche dauerhafte Budgetentlastung als Folge der Organisationsuntersuchung erreicht 
werden kann, lässt sich derzeit allerdings nicht belastbar spezifizieren. 
 
 
Erstellung einer Organisationsanalyse für den Bereich des Laborwesens durch einen ex-
ternen Gutachter (StK – 150,0 T€) 
Mit Rahmenbeschluss des Europäischen Rates (2009/905/JHA) sind die kriminal-
technischen Institute der Polizei im Bereich der DNA-Analytik bis 2013 (inzwischen verlän-
gert auf 2018) und der Daktyloskopie bis 2015 zu akkreditieren, damit ein einheitlicher eu-
ropaweiter Mindeststandard (ISO 17025) garantiert werden kann. 
Nach einer Machbarkeitsstudie der GMSH wurden Baukosten für einen Neubau und die er-
forderlichen Umbaumaßnahmen in den Bestandsgebäuden in Höhe von rd. 29 Mio. € fest-
gestellt. Eine Baumaßnahme in dieser Größenordnung ist derzeit aus dem Einzelplan 12 
nicht finanzierbar. 
Inwieweit ähnlich gelagerte Untersuchungen in verschiedenen Einrichtungen durchgeführt 
werden, eventuelle freie Kapazitäten genutzt, Prozessoptimierungen initiiert und Effizienz-
gewinne realisiert werden können, soll nun mit Hilfe der Organisationsuntersuchung fest-
gestellt werden. Hierbei sind landesinterne aber auch länderübergreifende Kooperationslö-
sungen zu prüfen. Zudem ist die Übernahme von Untersuchungsaufgaben durch Dritte in 
die Bewertung mit einzubeziehen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Thomas Losse-Müller 
 
Anlagen: 
Anlage 1 - Amortisationszeiten von „Energiesparmaßnahmen des Landes S-H 2007-2012“ 
Anlage 2 - Liquiditätsplanung 
Anlage 3 - Liste Ressortmeldungen 
 
 














